
Werbungskosten

Werbungskosten sind u.a. Aufwendungen für (immaterielle) Wirtschaftsgüter, die unmittelbar der
Erledigung beruflicher Aufgaben dienen. Die Güter müssen ausschließlich oder zumindest weitaus
überwiegend beruflich genutzt werden. Eine geringfügige private Mitbenutzung ist unschädlich. Das
Vorliegen dieser Voraussetzungen ist unter Würdigung aller Umstände nach der Funktion des
Wirtschaftsguts im Einzelfall festzustellen. VI R 24/16
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